Stadt Bad Vilbel, Stadtteil Massenheim

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hofgut Laupus”
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Rechtsgrundlagen 1

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert 1.1
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189), 111
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt -
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176),
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), 112
zuletzt geadndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189),
Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. | S. 198), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 14.05.2025 (GVBI. 2025 Nr.29).
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Bei Konkurrenz von GRZ und Uberbaubarer Grundstiicksflache gilt die engere Festsetzung.

Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 12 BauGB)

Im Bereich der im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten liberbaubaren
Grundstiicksflache sind zulassig:

Wohnungen flr Betriebsinhaber landwirtschaftlicher Betriebe sowie fiir Mitarbeiter und saisonale
Arbeitskrafte, der Hofladen mit angegliedertem Bauernhofcafé und Appartementanlage sowie die
Errichtung einer weiteren Ferien-Apartmentanlage bestehend aus sechs Ferienwohnungen, drei
Doppelzimmern und sechs Einzelzimmmern sowie dazugehdrigen und der Zweckbestimmung
dienenden Nebenanlagen, Versorgungseinrichtungen, Kichen, Gasterdumen, haustechnischen
Anlagen (z.B. Warmepumpen, Pelletlager etc.), Garagen, Carports und Stellplatzen.

Hoéhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 und § 18 BauNVO)

Die maximal zuldssige Hohe baulicher Anlagen (OK Geb.) wird durch Einschrieb in der Plankarte
durch die Hohenangabe in ,m . NHN* festgesetzt. Als oberer Bezugspunkt fir die Hohenermittlung
gilt: Die Gebaudeoberkante ist die Oberkante der Dachhaut am hdchsten Punkt des Gebaudes bzw.
der oberste Attika-Abschluss. Ausgenommen hiervon sind untergeordnete technische und sonstige
Aufbauten.

Grundflachenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO)

Die maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ ) wird in der Plankarte durch Einschrieb in der
Nutzungsmatrix festgesetzt. Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen von Garagen und
Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, bis zu einer
Grundflachenzahl (GRZ I1) von GRZ Il = 0,6 Gberschritten werden.

Uberbaubare Grundstiicksfliche, Stellplitze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 4 BauGB
i.V.m. § 12 Abs. 6, § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

Stellplatze mit ihren Fahrgassen, Garagen und Carports sind innerhalb der Baugrenzen und der in
,ot" festgesetzten Flachen zulassig.

Abweichend von den Regelungen der Stellplatz- und Abldsesatzung der Stadt Bad Vilbel durfen die

Zufahrten von  Offentlichen  StraBenverkehrsflichen oder  Verkehrsflichen besonderer
Zweckbestimmung zu Stellplatzen eine Breite von 6 m Uberschreiten. Stellplatze dirfen von der
offentlichen StralBenverkehrsflache bzw. Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung her tGber
mehrere Zufahrten erreicht werden. Hierbei dirfen die Zufahrten einen Abstand von 10 m zueinander
unterschreiten. Im Ubrigen gilt die Stellplatz- und Ablésesatzung der Stadt Bad Vilbel in der jeweils

gultigen Fassung.

Nebenanlagen sind innerhalb und auerhalb der Baugrenzen sowie in den mit ,St und ,Mf*
gekennzeichneten Flachen zuldssig. Léschwasserzisternen sowie Klargruben sind innerhalb und
aulderhalb der Baugrenzen sowie in den mit ,St” festgesetzten Flachen zulassig.

Innerhalb der mit ,Mf* festgesetzten Multifunktionsflache sind Flachen fiir saisonale Veranstaltungen
(Weihnachtsmarkt, Weinfest etc.), Flachen fir Spielgerate sowie Flachen flir AuRengastronomie, die
dem angegliederten Bauernhofcafé dienlich sind, zulassig.

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung ,ErschlieBungsweg“ sind in der Planzeichnung
durch entsprechende Flachensignaturen/Symbole festgesetzt.

MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Stellplatze, Wege- und Hofflachen sind in wasserdurchlassiger Bauweise mit einem mittleren
Abflussbeiwert von maximal 0,5 (Anteil des zu versickernden Niederschlagwassers) zu befestigen,
z.B. mit Fugen- oder Porenpflaster, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige
offentlich-rechtliche Belange entgegenstehen.

Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von
permanent mit Wasser gefiillten Gartenteichen zulassig. Grofflachig mit Steinen, Kies, Schotter oder
sonstigen vergleichbaren losen Materialschittungen bedeckte Flachen, in welcher diese (Steine, Kies,
Schotter oder sonstige vergleichbare lose Materialschiittungen) das hauptsachliche Gestaltungsmittel
sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergarten), sind unzulassig,
soweit sie nicht dem Spitzwasserschutz am Gebaude dienen. Dem Spritzwasserschutz dienen
Gebaudeumrandungen mit einer Breite von bis zu 50 cm oder entsprechend dem jeweiligen
Dachuberstand.

Im o6ffentlichen und privaten Raum dirfen auBerhalb von Gebauden nur voll abgeschirmte Leuchten,
die nicht Uber die Nutzflache hinaus und im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen
abstrahlen, Upward Light Ratio ULR 0 % (= nach oben abgegebener Lichtanteil) eingesetzt werden.
Die Beleuchtungsstarken sind auf max. 5 Lux fur Weg- und Zugangsbeleuchtung, und auf max. 10
Lux fir Hof- und Parkplatzbeleuchtung zu begrenzen. Es sind niedrige Lichtpunkthéhen zu wahlen.
Verwendet werden dirfen nur Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht wie
bernsteinfarbene bis warmweile LED (Orientierung: Farbtemperatur 1700 bis 2400 Kelvin, max. 3000
Kelvin).

Im Geltungsbereich sind Leuchtdichten von max. 50 cd/m? fir kleinflachige Anstrahlungen bzw.
selbstleuchtende Flachen mit weniger als 10 m? einzuhalten. Leuchtdichten von max. 2 cd/m? fur
Anstrahlungen bzw. selbstleuchtende Flachen mit mehr als 10 m2. Hintergriinde sind dunkel zu halten.
Nicht gestattet sind flachige Anstrahlungen ohne Informationsvermittlung (wie z.B. Wand ohne Logo),
freistrahlende Roéhren und rundum strahlende Leuchten (Kugelleuchten, Solarkugeln) mit einem
Lichtstrom hoher 50 Lumen. Bei néachtlicher Beleuchtungspflicht (z. B. aufgrund nachtlicher
Arbeitstatigkeiten im Aufienbereich zum Zeitpunkt der Nutzung) gelten die zuvor genannten
Vorgaben, sofern die Technischen Regeln fir Arbeitsstatten keine anderen Anforderungen stellen.

Flachen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1
Nr. 20 BauGB)

Entwicklungsziel: Blihflache fur Feldvdgel (vorgezogene AusgleichsmalRnahme)

Im Bereich der mit dem Buchstaben ,A* gekennzeichneten Flache ist eine Kombination aus
mehrjahrigem Bllhstreifen und Schwarzbrache (und extensiv genutztem Getreideanbau) zu
entwickeln. Die Blihstreifen/-fliche ist mindestens alle drei Jahre mit einer standortangepassten
Saatgutmischung zu bestellen. Zuldssig ist ausschlieBlich zertifiziertes und gebietsspezifisches
Regiosaatgut. Die Mischung muss mindestens 30 Prozent Gewichtsanteil gebietsspezifisches Saatgut
von Wildpflanzen mit gesichertem regionalem Herkunftsnachweis enthalten. Die Einsaat des
Blihstreifens/-flache muss bis spatestens 31. Mai erfolgen. Auf einem Bearbeitungsstreifen ist der
Anbau von Getreide ohne den Einsatz von Diinger und Pflanzenschutzmittel zulassig. Die Anlage der
Schwarzbrache ist auf einer Bearbeitungsbreite von maximal 8 m zuldssig. Der
Schwarzbrachestreifen ist jahrlich im Fruhjahr herzustellen und bis Oktober der Eigenentwicklung zu
Uberlassen. Beim Auftreten unerwiinschter Pflanzenarten (z. B. Flughafer, Disteln) kann ein
Schropfschnitt durchgefihrt werden. Die Anordnung der einzelnen MaBnahmen (Blihstreifen,
Schwarzbrache, Getreideanbau) kann mit jeder Neueinsaat der Bluhflache innerhalb des Flurstiickes
geandert werden. Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und von Dingemitteln ist unzuléssig.

Entwicklungsziel: Feldgeholz

Im Bereich der mit dem Buchstaben ,B“ gekennzeichneten Flache ist auf einer Breite von mindestens
5 m eine dichte Gehdlzstruktur aus einheimischen standortgerechten Baumen und Strauchern zu
entwickeln. Entlang der Flache sind mindestens 6 Baume aus mindestens 2 Arten der Artenliste 1
anzupflanzen. Die restlichen Bereiche sind mit Strduchern aus mindestens 5 Arten der folgenden
Arten im gleichen Anteil zu bepflanzen:

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Hasel

Ligustrum vulgare - Liguster

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Malus sylvestris - Wildapfel

Ribes div. spec. - Beerenstraucher
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Die Dichte der Anpflanzungen ist entsprechend den Anspriichen der gewahlten Arten zu wahlen.
Luckige Entwicklungen sind durch Nachpflanzungen zu schlieRen. Die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln und von Dingemitteln ist unzulassig.
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Entwicklungsziel: Extensives Grunland mit Obstbdumen

Im Bereich der mit dem Buchstaben ,C“ gekennzeichneten Flache ist ein extensives bis maRig
intensiv genutztes Griinland mit Obstbdumen zu entwickeln. Auf der Flache ist eine krauterreiche
Griinlandeinsaat aus einer zertifizierten und gebietsspezifischen Regiosaatgutmischung einzubringen.
Auf der Flache sind mindestens 30 hochstammige Obst- und/oder Nussbaume in einem Abstand von
mindestens 8 m anzupflanzen. Das Griinland ist ein- bis zweimal jahrlich zu mahen oder zu beweiden.
Die Randbereiche sind auf etwa 2 m Breite als Saumstruktur zu entwickeln und alle 2 Jahre zu
mahen. Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und von Dingemitteln ist unzuldssig. Die
bestehende Pflanzenklaranlage ist Teil dieser Mallnahmenflache.

Anpflanzungen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fiir
Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Die in der Plankarte zur Anpflanzung festgesetzten Baume (Symbole) sind fachgerecht zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen (Artenempfehlungen siehe
Artenlisten). Bei Ersatzpflanzungen ist eine Verschiebung der Standorte von bis zu 10 m gegeniber
Standorten
Mindest-Stammumfang von 8-12 cm vorzusehen.

den zeichnerisch festgesetzten zulassig. Fir Neuanpflanzungen ist ein

Flachdacher und flach geneigte Dacher bis 10 Grad Neigung sind - soweit technisch umsetzbar -
extensiv zu begriinen und dauerhaft zu erhalten. Die Vegetationstragschicht muss eine Mindeststarke
von 8 cm aufweisen. Die Kombination von Dachbegrinungen mit Solar- und Photovoltaikanlagen
sowie die Ausbildung intensiver Dachbegrinungen oder Retentions-Grindacher ist ausdricklich
zulassig. Aussparungen der Dachbegriinung sind im Bereich notwendiger Dachaufbauten wie
Liftungsschachte, Wartungsflachen und -wege, etc. zulassig.

Die nicht durch Haupt- und Nebenanlagen in Anspruch genommenen Grundsticksflachen sind
unversiegelt und als Griin- und Gartenflache zu gestalten. Hiervon sind mindestens 30 % der Flachen
mit einheimischen, standortgerechten Gehdlzen zu bepflanzen.

Nutzung der solaren Strahlungsenergie (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

Auf dem Gebaude der Appartementanlage ist auf mind. 50% der Dachflachen eine Photovoltaik- oder
Solarthermieanlage (auch anteilig) zu installieren. Kombinationen aus Dachbegrinung und
Verwendung von Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlagen sind zulassig.

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (Satzung gemaR § 9 Abs. 4
BauGB i.V.m. § 91 HBO)

Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Zulassig sind ausschlieBlich offene Einfriedungen aus Hecken oder Drahtgeflecht/Stabgitter und
Holzlatten in senkrechter Gliederung i.V.m. der Anpflanzung einheimischer standortgerechter
Laubstraucher.

Mauer- und Betonsockel (soweit es sich um keine Stiitzmauern handelt), Einfriedungen in Verbindung
mit geschlossenen Sichtschutzfolien, Hecken aus Koniferen (Nadelbdume einschl. Thuja und
Scheinzypressen) oder nicht einheimischen Arten wie z.B. Kirschlorbeer, etc. sind unzuldssig. Ein
Mindestbodenabstand oder eine horizontale Maschenweite von 0,10 m ist bei der Errichtung von
Einfriedungen einzuhalten.

Abfall- und Wertstoffbehélter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Standflachen fur Abfall- und Wertstoffbehalter sind gegen eine allgemeine Einsicht abzuschirmen und
entweder in Bauteile einzufligen oder einzubeziehen, mit einheimischen standortgerechten
Laubhecken zu umpflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben.

Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO)

Bewegliche Werbeanlagen sowie Werbe- und Beleuchtungsanlagen mit bewegtem oder
wechselndem Licht (z.B. Light-Boards, Videowande, Skybeamer, etc.) sind unzuldssig. Licht darf auch
zu Werbezwecken nicht an angestrahlten Werbeflachen vorbeigelenkt werden. Zur Vermeidung sind
Scheinwerfer mit gerichteter Abstrahlung, Blendkappen oder entsprechende Projektionstechniken
einzusetzen.

Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

DIN-Normen und Regelwerke

Sofern in den Festsetzungen keine anderen Datenquellen genannt sind, kénnen alle aufgefiihrten
DIN-Normen und Regelwerke in der Verwaltung der Stadt Bad Vilbel wahrend der allgemeinen
Dienststunden oder nach telefonischer Vereinbarung von jedermann eingesehen werden.

Stellplatzsatzung

Unter Beachtung von Punkt 1.4.2 wird darlber hinaus auf die Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel
hingewiesen. Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt der behdérdlichen Entscheidung wirksame Fassung.

Erneuerbare Energien und Energieeinsparung

Auf die Bestimmungen des Gebaudeenergiegesetz (GEG) sei hingewiesen. Es gilt die zum Zeitpunkt
der behdrdlichen Entscheidung glltige Fassung.

Verwertung von Niederschlagswasser

Gemal § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt
oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet
werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Gemal § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person,
bei der es anfallt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht
entgegenstehen.

Bodendenkmaler

Bei Erdarbeiten kdnnen jederzeit Bodendenkmaler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfarbungen
und Fundgegenstande (Scherben, Steingerate, Skelettreste) entdeckt werden. Diese sind gemaR § 21
HDSchG unverziiglich dem Landesamt flir Denkmalpflege Hessen (Abt. Archaologische
Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehdérde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind
gem. § 21 Abs. 3 HDSchG in unverandertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor
Gefahren fur die Erhaltung des Fundes zu schitzen.

Artenschutzrechtliche Hinweise

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind
zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstdrung oder Beschadigung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten besonders und streng geschuitzter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind
die folgenden Punkte zu beachten:

a)Baumalnahmen, die zu einer Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten geschutzter
Vogelarten flihren kénnen, sind au3erhalb der Zeit von 01.03. bis 30.09. durchzuflihren.

b) Bestandsgebaude sind ganzjahrig unmittelbar vor Durchfiihrung von Bau-, Anderungs- und
AbrissmaRnahmen durch eine qualifizierte Person daraufhin zu kontrollieren, ob geschitzte
Tierarten anwesend sind.

c)Bau-, Anderungs- und Abrissarbeiten sind generell auRerhalb der Wochenstubenzeit von
Fledermausen (01.05. bis 31.07.) durchzufiihren und durch eine qualifizierte Person zu begleiten.

d)Hohlenbdaume sind ganzjahrig unmittelbar vor der Rodung / dem Gehdlzriickschnitt durch einen
Fachgutachter auf das Vorhandensein von geschiitzten Tierarten zu Gberprifen.

e)lm Falle der Betroffenheit von geschiitzten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestatte zu
erhalten. Das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde zu treffen.

f) Gehdlzriickschnitte und -rodungen sind aulerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 30.09.
durchzufiihren.

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehdrde vorab zu informieren. Werden
Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG berihrt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehérde zu beantragen.
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Hinweis: Das

Zur Verhinderung von Vogelschlag sollte fur alle spiegelnden Gebaudeteile die Durchsichtigkeit durch
Verwendung transluzenter Materialien oder flachiges Aufbringen von Markierungen (Punktraster,
Streifen) reduziert werden. Zur Verringerung der Spiegelwirkung ist eine Verglasung mit
AuBenreflexionsgrad von maximal 15 % verwendet werden.

Altlasten, Bodenschutz und Kampfmittel

Bei allen Baumalinahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf Auffalligkeiten zu achten
(Geruch, Geschmack, Aussehen und Farbe). Der Verdacht einer schadlichen Bodenverunreinigung ist
umgehend der zustandigen Behérde mitzuteilen.

Im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes wird auf die "Arbeitshilfe zur Bertcksichtigung von
Bodenschutzbelangen in der Abwagung und der Umweltprifung nach BauGB in Hessen" des
hessischen Umweltministeriums hingewiesen. Die DIN 19731, DIN 18915 und DIN 19639 sind bei der
Bauausfiihrung zu beachten und einzuhalten.

Abfallbeseitigung

Bei Bau,- Abriss und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt "Entsorgung von
Bauabfallen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungsprasidien in Hessen zu beachten.

Pflanzlisten (Artenauswahl und -empfehlungen)
Artenliste 1 (Baume)

Acer campestre - Feldahorn Obstbaume:

Acer platanoides - Spitzahorn Malus domestica - Apfel
Acer pseudoplatanus - Bergahorn Prunus avium - Kulturkirsche
Carpinus betulus - Hainbuche Prunus cerasus - Sauerkirsche
Fraxinus excelsior - Esche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume
Prunus avium - Vogelkirsche Pyrus communis - Birne
Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere Pyrus pyraster - Wildbirne
Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 2 (Straucher)

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Malus sylvestris - Wildapfel
Buxus sempervirens - Buchsbaum Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerenstraucher
Corylus avellana - Hasel Salix caprea - Salweide
Euonimus europaea - Pfaffenhiitchen Salix purpurea - Purpurweide
Frangula alnus - Faulbaum Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Genista tinctoria - Farberginster Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
Ligustrum vulgare - Liguster

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche

Lonicera caerulea - Heckenkirsche

Artenliste 3 (Zierstraucher und Kleinbdume)

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Lonicera caprifolium - Gartengeif3blatt

Calluna vulgaris - Heidekraut Lonicera nigra - Heckenkirsche
Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Lonicera periclymenum - Waldgeif3blatt
Cornus florida - Blumenhartriegel Magnolia div. spec. - Magnolie
Cornus mas - Kornelkirsche Malus div. spec. - Zierapfel
Deutzia div. spec. - Deutzie Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin
Forsythia x intermedia - Forsythie Rosa div. spec. - Rosen
Hamamelis mollis - Zaubernuss Spiraea div. spec. - Spiere
Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. spec. - Weigelia

Artenliste 4 (Kletterpflanzen)

Aristolochia macrophylla - Pfeifenwinde

Clematis vitalba - Wald-Rebe

Lonicera spec. - Heckenkirsche
Parthenocissus tricusp. - Wilder Wein

Hedera helix - Efeu Wisteria sinensis - Blauregen

Hydrangea petiolaris - Kletter-Hortensie

zunehmende Vorkommen von Insekten- und Pilzerkrankungen (z.B.

Eichenprozessionsspinner, RuBrindenkrankheit) bei Eichen- und Ahornarten sollte bei der
Artenauswahl im Zuge des Vollzugs des Bebauungsplanes berlcksichtigt werden.

3.9.6 Auf die Grenzabstande fur Pflanzungen geman §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird verwiesen.

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsiiblich

bekanntgemacht am

Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsiiblich be-

kanntgemacht am

Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom

bis einschliellich

Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsiiblich be-

kanntgemacht am

Die Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom

bis einschlief3lich

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und § 91 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenver-
sammlung am

Die Bekanntmachungen erfolgten im Bad Vilbeler Anzeiger.

Ausfertigungsvermerk:

11.07.2023

25.01.2024

25.01.2024

05.02.2024
08.03.2024

12.06.2025

23.06.2025
01.08.2025

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu

ergangenen Beschlissen der Stadtverordnetenversammlung Ubereinstimmt und dass

die fur die Rechtswirksamkeit mafligebenden Verfahrensvorschriften eingehalten

worden sind.

Bad Vilbel, den .

Birgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsilibliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:

Bad Vilbel, den .

Birgermeister

Stadt der Quellen

4 Stadt Bad Vilbel,
g ® Stadtteil Massenheim
Bﬂd%i)el Vorhabenbezogener Bebauungsplan

"Hofgut Laupus”

e e rﬁs;—l}grr;\?ﬁ\

'Kartel'ndaten:l@ OpénStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kértendérstell

u PLANUNGSBURO
FISCHER

Raumplanung | Stadtplanung | Umweltplanung

Im Nordpark 1 - 35435 Wettenberg | t. +49 641 98441-22 | f. +49 641 98441-155 | info@fischer-plan.de | www.fischer-plan.de

Stand:

Satzung

Projektleitung:
CAD:

Mafstab:
Projektnummer:

09.11.2023
22.07.2024
10.02.2025
04.09.2025

Seibert
Seibert
1:1000
21-2614 .1




	Pläne und Ansichten
	Gesamtplan




